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Bild kann durch Verschieben 

der Markierungen 

beschnitten werden 

Bestätigung des Vorgangs 

Anschließend die Häkchen 

setzen und das Bild hochladen 
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Jede Aktion wie das Hochladen, Kennzeichen ändern, Bearbeiten oder Löschen wird in der 

Historie gespeichert. 
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